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1. Bundesregierung verlängert 

Corona-Unterstützungen bis 

30.09.2021 
 
Die Bundesregierung verlängert die Über-
brückungshilfen für von der Co- rona-
Pandemie betroffene Unternehmen und 
Soloselbstständige sowie die Neustarthilfe 
bis zum 30.9.2021 als Überbrückungshilfe 
III Plus. 
 
Neu hinzu kommt eine Personalkostenhilfe 
eine sog. „Restart-Prämie“. Damit können 
Unternehmen, die im Zuge der Wiederer-
öffnung Personal aus der Kurzarbeit zu-
rückholen, neu einstellen oder anderweitig 
die Beschäftigung erhöhen, wahlweise zur 
bestehenden Personalkostenpauschale eine 
Restart-Prämie erhalten. 

 
Die Neustarthilfe für Soloselbstständige 
wird verlängert und erhöht sich von bis zu 
1.250 €/Monat für den Zeitraum von Janu-
ar bis Juni 2021 auf bis zu 1.500 €/Monat 
für den Zeitraum von Juli bis September 
2021. Für den gesamten Förderzeitraum 
von Januar bis September 2021 können 
Soloselbstständige somit bis zu 12.000 € 
bekommen. 
 
Des Weiteren wird der Zugang zu den gel-
tenden Zugangserleichterungen zum Kurz-
arbeitergeld um 3 Monate vom 30.6.2021 
bis zum 30.9.2021 erweitert. 
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2. (Noch keine Doppelbesteue-

rung von gesetzlichen Renten 

 
Werden im Rahmen eines Ehegattenar-
beitsverhältnisses Gehaltsansprüche des 
Arbeitnehmers teilweise zum Zweck be-
trieblicher Altersvorsorge in Bei- träge für 
eine rückgedeckte Unterstützungskasse 
umgewandelt, ist die Entgeltumwandlung 
grundsätzlich am Maßstab des Fremdver-
gleichs zu messen. Zu dieser Entscheidung 
kommt der Bundesfinanzhof (BFH) in ei-
nem Urteil vom 28.10.2020. 
 
Im betreffenden Fall beschäftigte ein Steu-
erpflichtiger seine Ehefrau im eigenen Be-
trieb. Er hatte für sie eine Unterstützungs-
kassenversorgung in Form einer Entgelt-
umwandlung von 1.830 € pro Monat in 
eine betriebliche Altersvorsorge mit einer 
Hinterbliebenenversorgung eingerichtet. 
Das Finanzamt erkannte die Zuwendungen 
an die Unterstützungskasse nur teilweise, 
in Höhe von 110 € im Monat, als abzugs-
fähige Betriebsausgaben an und war der 
Meinung, dass sie nach dem Fremdver-
gleichs-Maßstab unangemessen sind. 
 
Der BFH stellte jedoch klar, dass Entgelt-
umwandlungen im Rahmen von Arbeits-
verträgen zwischen nahen Angehörigen 
grundsätzlich als Betriebsausgabe anzuer-
kennen sind, wenn nicht zusätzliche, un-
gewöhnliche Faktoren eine Rolle spielen. 
Dies können etwa unangemessene Gehalts-
erhöhungen kurz vor der Entgeltumwand-
lung, eine „Nur- Pension” oder auch Risi-
koerhöhungen und Kostensteigerungen für 
das Unternehmen sein. Da der BFH auf 
Grundlage der vorherigen Feststellungen 
des Finanzgerichts (FG) keine abschlie-
ßende Entscheidung über die strittigen Be-
scheide treffen konnte, wurde der Streitfall 
zur erneuten Entscheidung zurück an das 
FG verwiesen. Neu hinzu kommt eine Per-
sonalkostenhilfe eine sog. „Restart-
Prämie“. Damit können Unternehmen, die 
im Zuge der Wiedereröffnung Personal aus 

der Kurzarbeit zurückholen, neu einstellen 
oder anderweitig die Beschäftigung erhö-
hen, wahlweise zur bestehenden Personal-
kostenpauschale eine Restart-Prämie erhal-
ten. 
 
Die Neustarthilfe für Soloselbstständige 
wird verlängert und erhöht sich von bis zu 
1.250 €/Monat für den Zeitraum von Janu-
ar bis Juni 2021 auf bis zu 1.500 €/Monat 
für den Zeitraum von Juli bis September 
2021. Für den gesamten Förderzeitraum 
von Januar bis September 2021 können 
Soloselbstständige somit bis zu 12.000 € 
bekommen. 
 
Des Weiteren wird der Zugang zu den gel-
tenden Zugangserleichterungen zum Kurz-
arbeitergeld um 3 Monate vom 30.6.2021 
bis zum 30.9.2021 erweitert. 
 
3. Steuerfreie Sonderzahlungen 

an Arbeitnehmer bis 31.03.2022 

verlängert 

 
Neu hinzu kommt eine Personalkostenhilfe 
eine sog. „Restart-Prämie“. Damit können 
Unternehmen, die im Zuge der Wiederer-
öffnung Personal aus der Kurzarbeit zu-
rückholen, neu einstellen oder anderweitig 
die Beschäftigung erhöhen, wahlweise zur 
bestehenden Personalkostenpauschale eine 
Restart-Prämie erhalten. 
 
Die Neustarthilfe für Soloselbstständige 
wird verlängert und erhöht sich von bis zu 
1.250 €/Monat für den Zeitraum von Janu-
ar bis Juni 2021 auf bis zu 1.500 €/Monat 
für den Zeitraum von Juli bis September 
2021. Für den gesamten Förderzeitraum 
von Januar bis September 2021 können 
Soloselbstständige somit bis zu 12.000 € 
bekommen. 
 
Des Weiteren wird der Zugang zu den gel-
tenden Zugangserleichterungen zum Kurz-
arbeitergeld um 3 Monate vom 30.6.2021 
bis zum 30.9.2021 erweitert. 
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4. Verlustverrechnungsbeschrän-

kung für Aktienveräußerungs-

verluste verfassungswidrig? 
 
Verluste, die aus der Veräußerung von 
Kapitalanlagen entstehen, können nur mit 
sonstigen positiven Einkünften aus Kapi-
talvermögen ausgeglichen wer- den. Eine 
zusätzliche Verlustverrechnungsbeschrän-
kung gilt bei Verlusten, die aus der Veräu-
ßerung von Aktien entstehen. 
 
Obwohl sie zum Kapitalvermögen zählen, 
können entstandene Verluste aus Aktienge-
schäften nur über Veräußerungsgewinne 
ausgeglichen werden, die ebenfalls aus 
Aktiengeschäften resultieren. Hierin sieht 
der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Be-
schluss vom 17.11.2020 eine verfassungs-
widrige Ungleichbehandlung. Dazu rief er 
das Bundesverfassungsgericht an, um eine 
Klärung herbeizuführen. 
 
Dem Beschluss voran stand der Fall eines 
Steuerpflichtigen, der aus der Veräußerung 
von Aktien als Teil seines Kapitalvermö-
gens nur Verluste generierte. Auf Antrag 
wünschte er die Verrechnung der Verluste 
mit seinen sonstigen Einkünften aus Kapi-
talvermögen, die nicht aus Aktienveräuße-
rungsgewinnen entstanden waren. 
 
Der BFH begründete die Vorlage vor dem 
Bundesverfassungsgericht damit, dass die 
ab- weichende Verlustausgleichsregelung 
für Aktienveräußerungsverluste zu einer 
unter- schiedlichen Behandlung von Steu-
erpflichtigen führt, die nicht damit begrün-
det werden kann, dass erhebliche Steuer-
mindereinnahmen zu befürchten wären 
oder dies zur Verhinderung missbräuchli-
cher Gestaltungen führt. 
 
 
 
 
 

5. Längere Frist beim Investiti-

onsabzugsbetrag geplant 

 
Um für kleine und mittlere Unternehmen 
mehr Flexibilität und eine Planungssicher-
heit während der Corona-Krise zu schaf-
fen, hat der Gesetzgeber eine Ausdehnung 
der Investitionsfrist für in 2017 und 2018 
gebildete Investitionsabzugsbeträge (IAB) 
vorgesehen. Danach haben Steuerpflichtige 
für in 2017 gebildete IAB 5 Jahre Zeit, um 
die geplante Investition durchzuführen. Für 
in 2018 gebildete IAB sind 4 Jahre für die 
geplante Anschaffung oder Herstellung 
vorgesehen. 
 
Der IAB sorgt dafür, dass für bestimmte 
künftige Anschaffungen oder Herstellun-
gen vorab eine Gewinnminderung vorge-
nommen wird. Dies eröffnet ein Zeitfenster 
von grundsätzlich 3 Jahren, um die Investi-
tion durchzuführen. Die Steuerlast wird so 
in ein späteres Jahr verlagert. Lässt der 
Steuerpflichtige die 3-Jahres-Frist verstrei-
chen, ohne eine Investition vorzunehmen, 
muss er die vorgenommene Gewinnminde-
rung rückgängig machen und im Regelfall 
eine Steuernachzahlung plus Zinsen leis-
ten. 
 
Die Verlängerung des IAB ist Teil des Ge-
setzes zur Modernisierung des Körper-
schaftsteuerrechts (KöMoG). Nachdem das 
Gesetz den Bundestag passiert hat, wird 
die Zustimmung des Bundesrats Ende Juni 
2021 erwartet. 
 
6. Ermittlung der ortsüblichen 

Marktmiete vorrangig per örtli-

chem Mietspiegel 
 
Die ortsübliche Marktmiete ist grundsätz-
lich auf der Basis des Mietspiegels zu be-
stimmen. Kann dieser nicht zugrunde ge-
legt werden oder ist er nicht vorhanden, 
kann sie z. B. mit Hilfe eines begründeten 
Gutachtens eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen, durch die 
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Auskunft aus einer Mietdatenbank oder 
unter Zugrundelegung der Entgelte für zu-
mindest 3 vergleichbare Wohnungen ermit-
telt werden. Jeder Ermittlungsweg ist 
grundsätzlich gleichrangig. Dies entschied 
der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 
22.2.2021. 
 
Im entschiedenen Fall vermietete eine 
Steuerpflichtige eine Wohnung an ihre 
Tochter zu einem geringeren monatlichen 
Mietzins als sie von einem fremden Dritten 
für eine ähnlich ausgestattete Wohnung 
gleicher Größe verlangt. Das Finanzamt 
(FA) akzeptierte die ermittelten Wer-
bungskosten für die Wohnung der Tochter 
nicht in voller Höhe. Es begründete dies 
damit, dass die vereinbarte Miete weniger 
als 66 % der ortsüblichen Miete entspricht. 
Das wäre aber die Voraussetzung für den 
vollen Werbungskostenabzug. 
 
Der BFH stellte klar, dass die Ableitung 
der ortsüblichen Marktmiete aus dem örtli-
chen Mietspiegel genau dessen Zweck ist. 
Der Mietpreisspiegel gehört zu den Infor-
mations- quellen, die eine leichte und 
schnelle Ermittlung der ortsüblichen Miete 
auf der Grundlage eines breiten Spektrums 
ermöglichen. 
 
Anmerkung: Mit dem Jahressteuergesetz 
2020 wurde ab 2021 die Grenze für die 
generelle Aufteilung der Wohnraumüber-
lassung in einen ent- bzw. unentgeltlich 
vermieteten Teil auf 50 % der ortsüblichen 
Miete herabgesetzt. Beträgt das Entgelt 50 
% und mehr, jedoch weniger als 66 % der 
ortsüblichen Miete, ist aber eine sog. To-
talüberschussprognose-Prüfung vorzuneh-
men. 
 
7. Share Deals: Maßnahmen ge-

gen Vermeidung von Grunder-

werbsteuer beschlossen 

 
Bei den sog. Share Deals handelt es sich 
um den Kauf von Anteilen an einer Firma, 

welche die Immobilie im Besitz hält. Es 
wird also nicht die Immobilie selbst ge-
kauft und somit Grunderwerbsteuer ge-
spart. 
 
Diese Steuervermeidungsmöglichkeit lag 
nicht im Sinne des Gesetzgebers, der nun-
mehr Maßnahmen gegen sog. Share Deals, 
bei denen Investoren beim Kauf von Im-
mobilien die Grunderwerbsteuer umgehen 
können, mit der Änderung des Grunder-
werbsteuergesetzes beschloss. Die Ände-
rungen treten am 1.7.2021 in Kraft. 
 
Um die sog. Share Deals einzudämmen, 
wurde die 95 %-Grenze in den Ergän-
zungstatbeständen auf 90 % abgesenkt. 
Darüber hinaus wurde ein Ergänzungstat-
bestand zur Erfassung von Anteilseigner-
wechseln in Höhe von mindestens 90 % 
bei Kapitalgesellschaften eingeführt und 
die Fristen von 5 auf 10 Jahre verlängert. 
 
Die Ersatzbemessungsgrundlage auf 
Grundstücksverkäufe wird zudem im 
Rückwirkungszeitraum von Umwand-
lungsfällen angewendet. Auch wird die 
Vorbehaltensfrist im Grunderwerbsteuer-
gesetz auf 15 Jahre verlängert und die Be-
grenzung des Verspätungszuschlags aufge-
hoben. 
 
8. Sozialversicherung und steuer-

liche Sonderregelungen von 

Mitarbeitenden in Impf- und 

Testzentren 
 
Mitarbeiter in den Impf- und Testzentren, 
einschließlich der dort angeschlossenen 
mobilen Impf- und Testteams erbringen 
ihre Arbeitsleistung grundsätzlich im 
Rahmen einer abhängigen Beschäftigung. 
Die Leistungen erfolgen weisungsgebun-
den. Für die Annahme einer selbstständi-
gen Tätigkeit sowie eines damit verbunde-
nen Unternehmerrisikos besteht kein 
Raum. 
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Für Ärzte in Impfzentren hat der Gesetzge-
ber übergangsweise Sonderregelungen zur 
versicherungs- und beitragsrechtlichen 
Behandlung vorgesehen. Auch wenn die 
Ärzte der Impf- und Testzentren sowie der 
dort angeschlossenen mobilen Impf- und 
Testteams zu den Einrichtungen in einem 
abhängigen Beschäftigungsverhältnis ste-
hen, ergeben sich daraus aber keine versi-
cherungs- und beitragsrechtlichen Folgen. 
 
Mit dem Gesetz zur Reform der techni-
schen Assistenzberufe in der Medizin 
(MTA-Re- form-Gesetz) vom 24.2.2021 ist 
eine Übergangsregelung getroffen worden, 
wonach in der Zeit vom 15.12.2020 bis 
zum 31.12.2021 Einnahmen aus Tätigkei-
ten von Ärzten in einem Impfzentrum oder 
einem dort angegliederten mobilen Impf-
team nicht beitragspflichtig sind. Damit 
fehlt es in sozialversicherungsrechtlicher 
Hinsicht an der Entgeltlichkeit der Be-
schäftigung, sie ist nicht versicherungs-
pflichtig. 
 
Die gleiche Übergangsregelung wurde für 
Ärzte, die in einem Testzentrum oder ei-
nem dort angegliederten mobilen Testteam 
in der Zeit vom 4.3.2021 bis 31.12.2021 
tätig werden, getroffen. Die Regelung gilt 
aus Bestandsschutzgründen nicht für Tä-
tigkeiten, die vor dem 4.3.2021 vereinbart 
wurden. 
 

Für die beitragsrechtliche Behandlung des 
Arbeitsentgelts der übrigen Beschäftigten 
gelten grundsätzlich keine Besonderheiten. 
Sie profitieren allerdings von steuerlichen 
Entlastungen wie der sog. Übungsleiter- 
bzw. Ehrenamtspauschale. Dabei können 
Mitarbeiter, die direkt an der Impfung be-
teiligt sind, die Übungsleiterpauschale in 
Höhe von 3.000 € im Jahr (2020: 2.400 €) 
und Mitarbeiter in der Verwaltung und der 
Organisation, die Ehrenamtspauschale in 
Höhe von 840 € im Jahr (2020: 720 €) in 
Anspruch nehmen. 
 
9. Freiheitsstrafe wegen Betrug 

bei Corona-Soforthilfe 

 
Das Landgericht Stade (LG) hatte in einem 
Fall zu entscheiden, bei dem ein Steuer-
pflichtiger im Frühjahr 2020 in 7 Fällen in 
4 Bundesländern sog. Corona-Soforthilfen 
in Höhe von 50.000 € für tatsächlich nicht 
existente Kleingewerbe beantragte und 
bekam. 
 
Dabei täuschte er über subventionserhebli-
che Tatsachen, die in den jeweiligen An-
tragsformularen in der gebotenen Klarheit 
als solche bezeichnet waren. Das LG verur-
teilte ihn zu einer Gesamtfreiheitsstrafe 
von 3 Jahren und 10 Monaten. Der Bun-
desgerichtshof hat die Revision verworfen, 
weil die Überprüfung des Urteils keinen 
Rechtsfehler ergab. Es wurde damit rechts-
kräftig. 
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 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), 

Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.) 

 

12.07.2021 

Sozialversicherungsbeiträge   
28.07.2021  

  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

 
    

 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 

zzgl. 40 € Pauschale 
 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2021: Januar = 106,3 

2020: Dezember = 105,5; November = 105,0; Oktober = 105,9;  

September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6;  

Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Disclaimer 

 
Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten/Kunden sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Hinwei-
se. Alle Angaben beziehen sich auf den Stand zum Zeitpunkt der Manuskript- bzw. Präsentationsfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen 
beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch nicht einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Herausgeber/Autoren übernehmen 
keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in dieser Darstellung vertretenen 
Meinungen stellen ausschließlich die Auffassung der Herausgeber/Autoren dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen 
müssen nicht publiziert werden. 
 
Copyright Hinweis 

 
© 07/2021. Herausgeber dieses Werks ist die Partnerschaftsgesellschaft Feuerer & Partner – Steuerberater Rechtsanwalt mit Sitz in Burglengen-
feld. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Werk bei uns als Herausgeber und gegebenenfalls bei 
den einzelnen Autoren liegt. Begründete Urheberrechte bleiben ausdrücklich vollumfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z. B. auf 
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Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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